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Morgenandachfen , 10 Minufen , beim Südfunl

neuerdings in zwei Ser

* 29
Woche an vi

funk jede 2. Woche an s 0 d

beim Südfunk jeden 2 — im Ral

men der Sendereihe „ Chrisfen im

gesprochen von einem Gemenddeglied

Kirchliche 8 Minuten , sonntäglich
über beide Sender ;

GdUngen Z2au je fünf

und zwar jed

Tagen

Atäglicl Minuten , über den Süd.
funl

Krankengoffesdie 0 Minuten , vierwöchent
ül Südwesffunk

Der Südwesffu bringt in seinem URW. pro .
mm sonntfäglich eine Ansprache von 15 M.

nuten und 8 Minuten evangelische Nachrichtfen
nd jeden zweifen Diensfag einen Vortrag von

IX . Verfassung und Gesetzgebung .

à) Die Evangelische Rirche in Deufschland und
die Oekumene .

Die Verfassunggebende Kirchenversamn

lung von Eisenach haf am 13. 7. 1948 die

Grundordnung der EKD ( GO) beschlossen . Wie
die anderen Gliedkirchen haf auch unsere
Landeskirche durch Entschliebung der Lande

synode vom 29 . 9. 1948 ( VBI. S. 37 ) der GO

zugesfimmf , die am 3. 12 . 1948 ( ABl . d . EKD
Heft 12) in Kraft gefreten isf . Die ERD
ihrem Wesen nach ein bündisches Gebilde
Der Ansafz zur Einheifskirche isf gering unc
haf in den Jahren seif 1948 keinerlei Ent

wicklung nach dieser Richtung hin gefunden
Bei der Schaffung der GO war bekannflich
Art . 4 der empfindliche Punkt . Hier isf eine

lung über die gegenseifige Anerkennu

kirchlichen Amtshandlungen und der gegensei
tigen Zulassung zu ihnen versucht . Die G0
mußfe schlieplich aussprechen , daß über

Zulassung zum Heiligen Abendmahl innerhall
der EKD keine volle Uebereinsfimmung Psekt
( Art . 4 Abs . 4 GO) . Demgegenüber haf die Lan

dessynode in ihrer oben erwähnfen Ent —

schließung zum Ausdruck gebrachf , daß in un
serer Landeskirche die Angehörigen aller in der
EKD gelfenden Bekennfnisse zum Abendmahl

zugelassen werden .

Mag auch nach innen der bündische Cha -
rakter manchmal zu sfark in den Vordergrund
gestellt werden , so haf der deutsche Profesfan
tismus in der EK0, in deren Rat und seinem
Vorsitzenden doch eine Repräsenfafion nach
auhen gefunden , ohne die er bei dem Auf —

trag , den seine Kirchen als Volkskirchen haben ,
nicht sein könnte . Und was die EKD in der Ost —

Pfarrerversorgung und in der maferiellen und

Personellen Betreuung der evangelischen Aus —

landsdiaspora geleisfef haf , was das jefzt fast in
allen Gliedkirchen zur Einführung
Evangelische Kirchengesangbuch für das Zusam -

mengehörigkeifsgefühl der evangelischen Chri⸗

en bedeufef und welche Unfersfüfzung die ein
n Gliedkirchen durch die von der Kirchen

kanzlei erledigte Bearbeitung der die ganze EKU
ihrenden Fragen , wie 2. B. des Rundfunks

der Prresse u. à. erfahren , darf nichf unferschäfft

P f h ein umfangreicher Schriftverkeht
i8 4er Kanzlei der EKD und den einzel

en Gliedkirchen enfwickelft , die àuch immer

zu Beraftungen brennender kirchlicher
tfragen mif der Leitung der EKD zusam

mentfraten , um beispielsweise Schulfragen , i -
nanzfragen und andere Angelegenheifen , die

einer überlandeskirchlichen Beratung und Rege
lung bedurften , zu behandeln .

＋1Die Evang . Kirche wird ihrem Auftrag in
Ste ie gerechf durch die Vockündie

von Gottes Wort in den Gemeinden . Sie mub

Aber àuch ihre nme gegenüber der gesamfen
Oeffenflichkeif erl heben, um dieser in ihrem poli -

haftlic und kulturellen Han -

Willen Gottes, wie er in seinem Won

zu Gehör zu bringen . Dazu sind vot

vnode und der Rat der EKD berufen

1, 23 Abs. 2, 20 Abs . 1 GO ) . So hat

sunggebende Kirchenversamm

ung zu Eisenach im Juli 1948 drei bedeutfsame

Worte bosc hlossen : „ Ruf an den Menschen unse -

rer Tage “ , „ Wort zum Frieden “ , „ Wort zur deuf

schen Not “ . Die Synode vom Januar 19490 in

Bethel sprach ein „ Wort zur Flüchflingsfrage “
Die Synode in Berlin - Weißensee im April 1950

verabschiedefe ein „ Wort zur Schuld an Israel “

und beantwortete die Frage „ Was kann die
Kirche für den Frieden tun ? “ Die Synode in

Hamburg im April 1951 wandte sich in einem

Aufruf „ Dienet dem Menschen “ an alle Gemein -

den .

Auch der Rat der EKD haf mehrfach zu poli-
hen und sozialen Fragen sowie zu Fragen des

echts Stellung genommen . Bedeutsam isf die

rklärung in Halle vom 18 . 1. 1950 :

—

1
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Würde und Freiheit des Menschen sind

nach chrisflicher Lehre unantastbar . Auch die

kEinheit des deufschen Volkes , unter deren

Verlust wir heufe mit unserem ganzen Volke

Schwer leiden , darf nicht mit der Preisgabe

dieser Würde und dieser Freiheif erkauft

werden .

II .

Die Evangelische Kirche in Deuf chland

kann den infolge der Polifik der Besafzungs -

mächte enfstandenen Eisernen Vorhang nicht

anerkennen . Erſstellt eine ständige Bedrohung

des Friedens und damit der Freiheif der Men -

schen und der Völker dar .

III .

Es widersprichf der Würde des Menschen ,

wenn Angeschuldigfe ohne geordnetes Rechts -

verfahren ihrer Freiheit beraubt werden . Da -

her sind Konzentrafionslager abzulehnen , und

zwar in jeder Form und in jedem Land . Grad

unferschiede in der Behandlung von Häftlin

gen ändern an diesem grundsätzlichen Ur -

teil nichts .

IV .

Gegenüber dem Angriff anfichrisflicher
Mächfe haben beide chrisflichen Konfessionen

gemeinsam im Kampf gestanden . Diese Tat

sache muß auch heufe für das Verhältnis der

beiden Konfessionen zueinander gelten , ohne

daß wir dadurch der Pflicht enthoben sind ,

den konfessionellen Gewichfsverschiebungen

ernste Aufmerksamkeif zuzuwenden . “

Erwähnf seien ferner die Beschlüsse des Rates

vom 27 . 8. 1950 in Essen und vom 17. 11. 195

in Berlin - Spandau zur Wiederaufrüstung , da

„ Weihnachtswort 1950 an die Kirchen der Welt “

in Stuttgart und der „ Brief zum Laste nausgleich “

66657 . 1551 .

2. Mag der bündische Charakter der EEKD , viie

gesagt , das im wesentlichen besfimmende Ele -

menf ihrer rechflichen Verfassung sein , so hat

die Zusammengehörigkeit der evangelischen

Christen in Deutschland auberhalb der recht -

lichen Struktur der EKD ein eindrucksvolles

Zeugnis in dem Deufschen Evang . Kircheniag

gefunden . Der Ansatz dazu war die Deutsche

Evang . Woche in Hannover im Sommer 1947 ,

der heraus im Zusammenwirken mit kirchlichen

Laien , Vertrefern der Landeskirchen und der EKD ,

der kirchlichen Werke , der evangelischen Aka -

demien , der Freikirchen , sich dann als ständige

kinrichtung der Deutsche Evang . Kirchenfag mit

dem Vorsitz des Herrn D. Dr . von Thadden -

Trieglaff konsfituierfe . Dieser Kirchenfag hat bis -

her sich versammelt : 1050 in Essen unter dem

Wort „ Rettet den Menschen “ und 1951 in Berlin

unter dem Wort „ Wir sind doch Brüder “ . Diese

˙

Qοο

d8UuUs

machfvolle Kundgebungen ,N WärenTagunge
die aus allen Teilen und isen Deutschlands

diesseifs und jenseits des

suchf wurden

Nicht u Fähnf darf in diesem Zusammen

hanq bleib daſs
1 42 12

ang bleiben , dal konferenz

in Amsterdam

Kirchen unfern

geben haf . I

chen isf eine Ge aft v on, die un

seren Herrn Jesus Christus als Goff und Heiland

anerkennen ( Vergl . ABl . d . EKD 1948 S. 185 ff . ) .

ſeriassung ꝗ9ge-

Rat der Kir -

3 ο . 83 2

b) Die Landeskirche .

1. a ) Nach den bisherigen Besfimmungen des

§ 98 KVWar die Landessynode im 1. und 4. Jahr

ihrer Amfsdauer zu je einer ordentlichen Ta -

gung , bei dringendem Bedürfnis überdies zu

auberordenflichen Tagungen auf Beschluß der

Kirchenregierung Erweiterter Evang . berkir -
chenratf ) einzuberufen . Es wurde also davon aus -

gegangen , daß die Landessynode Während ihrer

jährigen Amtszeif in der Regel nur zu zwei Ta -

gungen sich versammelt . Die Wandlung , die

1945 in Verfolg dessen , was die Kirche

in den gel Jahren erfahren

durfte , über die Erkenntnis ihres Wesens und

ihrer rechflichen Gestalt vollzogen hat , läßt auch

die Landessynode in einem anderen Lichf er -

scheinen als vorher . In ihrer inneren Geschlos -

senheit ist die Landessynode heufe ganz anders

in der Lage als früher , Wo sie sich doch als s0

etwas wie ein Kirchenparlament ansah , den übri . -

gen Leitungsstfellen der Kirche helfend , berafend

und entscheidend zur Seite zu stehen . Es brauchtf
sich bei ihrer Arbeit nicht immer um die verfas -

sungsrechflich vorgesehenen Berafungen von

altsplan zu handeln , sondern

in freierer Weise mit anderen

irchlichen Lebens

und Rich -cCes1
rundc 110hes

sich nach

12 vorhergehenden

tungweise ge

zu sein , muß die Landessynode ötter zu -

sammentreten , ein Umstand , dem der erwähnte

§ 98 KVnicht mehr gerechf wird . Es War daher
erforderlich , ihn durch das Gesetz über die Ab -

änderung der RKirchenverfassung vom 20 . 10 . 1950

( VBl. S. 58 f.) dahin abzuändern , daß die Lan -

dessynode im ersten Jahr ihrer Amtsdauer einzu -

berufen ist und sich dann während der ganzen

Amtszeit vertagt und wieder versammelt auf Ein -

berufung ihres Präsidenten . Jede Tagung wird

mit einem öffenflichen Gottesdiensf eröffnet und

die lefzte Tagung am Ende der 6 Jahre mit einem

solchen geschlossen . Durch Wegfall der Teilung

der Amtszeif in 2 Abschnifte war es auch nötig ,

die Bestimmung über die Vorlage des Haupt⸗

berichts und des Voranschlags im 1. und 4. Jahr

dahin zu ändern , daß diese Vorlagen jedenfalls
zweimal während der Amtszeif zu erfolgen ha -

ben , wobei der Erweiterte Evang . Oberkirchen -

rat den Zeifpunkt bestimmf . Dies ist durch eine
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den Art . 2 dieses Gese Vorsorge die I

führung der W rli ( daʒu

d. OKR vom 22. 1. 1051 VBl . S. 9). Durch di

Bestimmungen können insbesondere die

le gen lassen .

rI l darũüber hinaus

den Arbeifen des Kire

meinde zu geben , ist die Bekan

Oberkirchenrats vom
2. 1951

gangen , die vorsieht , dal

berafender Stimme zugezogen
If

eine
0 hen Cgemeind

nimachung

( VBl . 8
——

Dieser No wird durch

überflüssig werden .

sind ergae) Zwei wichtige Gesefze

Gesetz , die Besetzung der Pfarrstellen betr . , v

genngen

gende Zahlen Aufschluß :

d) Die 93 — vom 27. 9. 1946 erful
5

ziehenden Heimatvertriebenen sich in die W. I

Um diesen Heimatvei

die Nei IWäahlen 1

4

f 2
1 henraf durchb 1

das Pfarrs E 6

8 setzungsgesefz zu erwähnen Da. n II

Theologischen Fakulfä befene Guf

f —. —
über einzelne Fragen * — tnisse

nserer — — ist noch nicht

U Der Erwei e Evang . Oberkir af

durch das Ge vom — 9 ( VBl . S

in seiner Zusammensefzung eine Erweiferung da

die Zahl der synodalen n der ist damit von

4 auf 6 erhöhf Worden . Auß Lar
* * 4 1

3. 11 . 140 ( VBl . S. 48 ) und die dazu erlassene

Durchführungsverordnung vom 7. 3. 1950 VBI

S. 24) und das Gesefz , die Bestellung der Dekane

und der Dekanstellverfreier betr . ,vom 2 . 4. 1951

6
( VBl . S. 20 ff . ).

1 Wie sich die Anwendung des Pfarrsfellenbe -

setzungsgesefzes gestaltet haf , darüber geben fol -

Pafronaispfarreien

oꝗog ( stand errlich ) 3 6 9

O ( grundherrlich ) 4 5 0

15 ↄůο
˙

1 Ihre I 1 Pfarreien hier auf

IHlt I, haf seine Ursache d Arin , dahß zu Be

h 9 Pfarreien , deren Be
2· hren bereif Dei Inkr Atttreten des

tzes mif dem 1. 1. 1050 im Gang waren , nach

4em Gesetz von 19 —
4er B chtung der Zahlen muß au

faller 3 ꝗ mlverzichfe in so hohem Mahe

abge eb- n wurden . Der Grund liegt zum
1 1VeTeil in d 1 vor der Verantworfung , die die

W 5r rschaften auf sich zu nehmen haben

Teil auch darin , daß die Gemeinden einen

Pfarrer wünschen und hoffen , dab

ach dem Verzichf die Kirchenleitung entspre

chend beruft . Immer wieder haben auch die Ge

erklären lassen , daß die Kirchenleitung

den Pfarrer besser als dis

d schon die richtige Ent

eidung treffen werde . Für eine endgülfige Be

urteilung des setzes nach seiner praktischen

Bra rkeit dürfte die Anwendungszeit noch

Nach d Gesefz , die Besfellung der Dekane

IVertrefer betr . , sind bisher nu

n Worden . Die Verfahren haben

ngslos abgewickelt und konnten die

Jer Kirchenleifung einschlieplich det

de besfäfigen , daß die Berufung

Landesbischof nach Anhörung des

skirchenrafs , der sich dabei durch Zu

——— der stellvertretenden Mitglieder des Be-

irkskirchenrats und der im betreffenden Kirchen

ohnenden Landessynodalen erweifen

äbig ist . Jedoch müssen noch weifere

rungen abgewarfef werden .

) Durch kirchliches Gesetz wurden folgende
Kirchengemeinden neu errichfet :

Ludwigshafen am See ( Ges . v. 4. 3. 1948 — VII

8,
cken ( Ges. v . 3. 11. 1040 VBl . S. 50

950/20 . 10. 1950 — VꝑI

S. 39,/50

VBl . S. 50) ,

v. 20 . 10 . 1950 — VRI

S. 50

De2l 1E
Weckn

0

Odenheim ( Ges . v. 15. 6 .1

V. 20. 10 . 1950

armersbach ( Ges .

Gailingen ( Ges . v. 26 . 4. 1051 VBl . S. 23 ) ,

Königsfeld ( Ges . v. 24 . 10 . 1951 — VBl . S. 58) .

erstr

dekẽ

Pfar :

gisc

gion
Einl

rech

kirol

ist d

dun

Gen

solC

kom

Brue

kon

Sschi

eint

stäft

Ruh

her

rers
Erre



951 zus.

56 99

hier aul⸗

aſ zu Be-

eren Be-

eten des

ren , nach

men .

muß aul

em Mabe

liegt zun

9, die die

n haben

len einen

ften , dab

entspre -
h die Ge-

enleifung
er als die

itige Ent

ültige Be

aktischen

zeif noch

r Dekane

disher nui

en haben

mnfen die

Blich der

Berufung

rung des

urch Zu-

r des Be-

Kirchen

erweifen

Weiftere

folgende

18 — Vhl

8, 7
FBl . S. 50)

50 — Wl .

S. 39,/50,
0).

50 — VBI.

§. 50)

23) .
8. 58) .

Auberdem wurden die (

Brötzingen und Pforzheim

Urchengemeinde Pforzheim eingeme
ndef

V. 4. 3. 1948 — I87

2. Haben die bisherigen Gesefze die

kirchliche Verfassung im weiferen Sin

ten , so stellen die folgenden Gese

gsstaltung des Diensfrechfes der v A

der Kirche unmittelbar erfahten Diener dar .

a) Das Geseia , die parfeipolifische Betätigung
Betr

der Pfiarrer und anderer kirchlicher Diener Deu .

vom 26. 4. 1951 ( VBl. S. 21] ) ist herausge

der allseits gebilligten Erkenntnis

Kirche , besonders wenn sie Volkskirc

aus der akfiven Parteipolifik herauszuh -

um ihre Glaubwürdigkeift nichf au

Die theologischen Mifglieder und

des EVang . Oberkirchenrafs , die K

Cemeinde - und landeskirchlichen

unständigen Geisflichen , die Vikarinnen , die

Pfarrkandidaten und die idafint

also alle diejenigen Diener der Kircl

7
Vikarkan

ben , verlieren nach diesem

bald sie sich in der aktiven P

tätigen , daß sie sich als Kandi

sen und ein Mandaf zum B.

landtag annehmen . Ihr Dienstverhältnis zur Lan -

deskirche wird zwar nichf beendigt , sie freten

in ein dem Warfestand gleicharfiges Rechtsver -

hältnis zu der Kirche . Endei das Mandat , so triftt

der Pfarrer wieder in den aktiven Dienst ein . Bei

der Wahl zu anderen polifischen Körperschaften

ist eine andere Behandlung

b) Das Gesefz , die Auswirkung der Eheschei⸗

dung bei Pfarrem und anderen kirchl n Die -

nem , betr . , vom 26. 4. 195 2), das 5

erstreckft auf die Mitglieder des Oberkirchenrats

und dessen ftheologische Hilfsarbeifer , die Kreis

dekane , die Gemeinde - und landeskirchlichen

Pfarrer , die unständigen Geisflichen , die theolo -

gisch und seminarisfisch vorgebildeten Reli -

gionslehrer , regelf die Folgen , die sich an die

kinleitung einer Ehescheidungsklage und die

rechtskräftige Scheidung der Ehe der genannten

kirchlichen Diener knüpft . Das tragende Motiv

ist dieses , daß die Genannfen durch eine Schei -

dung ihrer Ehe bei ihrem Diensf in der Sichf der

Gemeinde und in ihrem eigenen Gewissen in

solch schwere Widersprüche mit ihren Pflichten

kommen können , daß ihr Wirken einen inneren

Bruch erfährt . In den Fällen , in denen nach den

konkreten Umständen , besonders bei völlig

schuldloser Scheidung , diese Wirkungen nicht

eintreten , kann das Verbleiben im Diensf ge -

stattet werden .

c) Das Gesefz , die Zurruhesetzung und die

Ruhestandsbezüge der Geisflichen betr . , haf bis -

her 4 Gründe für die Zurruhesefzung eines Pfar -

rers ohne sein Ansuchen aufgeführtf , nämlich die

krreichung des 65. Lebensjahres , die eine Dienst -

daf aufs ellerda

iIndestag oder im

1
14

5

33

infähigkeit bewirkende Erkrankung , dann die

he , daß der Pfarrer mif seiner Gemeinde

derarf zerfallen ist , daß eine Wirksamkeif auch

in einer anderen Gemeinde nicht mehr möglich
oder den landeskirchlichen Inferessen zuwider

ist , und schliehlich die Weigerung des Pfarrers ,

einer im diensflichen Inferesse ausgesprochenen

orsefzung nachzukommen . Durch das kirchliche

Jesefz , die Abänderung des Geseizes , die Zur -

ruhesetzung und die Ruhestandsbezüge der

Geisilichen betr . , vom 24 . 10 . 1051 ( VBl . S. 57) ist

diesen Gründen für eine Zurruhesefzung wider

Willen noch ein weiferer hinzugefügt , der darin

besteht , daß der Pfarrer in seiner Gemeinde eine

erspriehliche Täfigkeif nicht ausübf und auch

Tatsac

T

nichft zu erwarfen isf , daß er in einer anderen

Gemeinde erspriehlich wirken wird . Der Zweck

ieses Gesefzes ist , der Kirchenleitung in einem

m Gesefz besonders vorgesehenen Verfahren
ie

Möglichkeif zu geben , in einer Gemeinde , in

kirchliche Leben am Erlöschen isf und

on ihrem Pfarrer nach dessen ganzer Vereigen -

haftung auch nicht mehr Wiederhergestellt
werden kann , Wandel zu schaffen .

d) Es haf bisher an eindeufigen Besfimmungen

übe rechflichen Voraussetzungen gefehlt ,
die erfüllt sein müssen , damif ein Bewerber um

eine Pfarr - oder Religionslehrersfelle , deren In -

haber einer fheologischen Vorbildung bedarf ,

berufen werden kann . Diese Lücke füllt das Ge -

sefz , die rechflichen Voraussetfzungen für die Er -

langung einer Piarrstelle oder einer Stelle eines

Religionslehrers mit fheologischer Vorbildung

belr . , vom 25 . 10 . 1951 ( VBl. S. 58) aus . Das
Gesetz gibt zugleich dem Erweiterten Evang .

Oberkirchenraf die Ermächtigung , eine Verord -

nung über die Studien - und Prüfungsordnung

der Landeskirche zu beschlieben . Diese Verord -

nung ist auch unterm 13 . 12 . 1951 ( VBl . S. 70 fl . )

erlassen worden .

die

Es wird in Zukunft zu erwägen sein , ob nicht

in einem einheiflichen Gesefz das jetzt in den

verschiedensfen Besfimmungen zerstreufe Dienst -

recht der Pfarrer systemafisch zusammenzufassen

sein wird .

3. Die wirtschaftliche Beengung , welche die

Landeskirche durch die Währungsreform 1948

erfahren haf , ließ es nicht zu , mit den notwendi -

gen Verbesserungen , welche den Bedienstefen
des öffenflichen Dienstes zukommen mußten ,

gleichen Schrift zu halten . Es hat dies zu Span -

nungen zwischen dem Oberkirchenrat und vor

allem den Angesfellten und in einem Fall sogar

zu einem arbeifsgerichflichen Verfahren geführt .

Dabei waärf sich àuch die Frage auf , inwieweit es

für die Kirche notwendig und möglich ist , das

Dienst - und Arbeifsrechft sowie die Besoldung

für ihre Beamten und Angestellten kraft der der

Kirche zustehenden Rufonomie unabhängig von

den auberkirchlichen arbeifsrechflichen Rege -

lungen auszugestalten . Der Erweiterte Evang .



—

lassene

2. 10
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verordnung vom 15. 6. 1950 ( VBl . S. 39) erganger

ist . Von einer Anwendung auf die be 8 en

1 Ab

ABe, in* n
kirche bes

Angesfelltenverfragsverhälf
stand genommen

sich die finanziel

serfe , ist die Angleichung der Gehälter und Be

züge an diejeniger des àuherkirchlichen öffent

lichen Dienstes erfolgt , und es konnten auch die

Bezüge der Pfarrer , der Ruhesfandspfarrer und

der Pfarrwitwen entsprechend der Teuerung er

höhf werden . Heufe sind die Enflohnungen der

Kkirchlichen Diener denen der Bediensfeten des

öffenflichen Dienstes angepaßf . Es isf nicht

Orden

erforderlich , die einzelnen Geset 20 die zudiesem

Zweck ergehen mußten , hier noch au itzufü hren

4. Es wurde schon la nge als ein s Miß

stand empfunden , daß die Ar gestellten der Lan

deskirche im Falle ihrer Validifät oder ihres

Alters nur auf die Sozialrenfe der
2

llten -

Versicherung angewiesen Waren . n Mih

stand ist gesteuert worden durch das kirchlich

Gesefz , die Zusatzversicherung der Iügeslellten
der Vereinigten Evang . - Prol . Ba -

dens beir . , vom 24 . 10. 1 S. 57) . Dieses

Gesetz haf den Evang . 99 — ermäch

tigt, mif Wirkung vom 1. Januar 1952

zanstalf und der Länder

. Angestellten, die

Versorgungsanstalf versicl

in den Genuß der
sai

kommen Soν eꝯif die

Alter erreichf
—. ——reichende Zusafzversorgung

mehr ermöglichf , wird der fehlende Betrag , wenn

gewisse zeiflic he Voraussef zungen erfüllf sind ,

von der Landeskirche selbst zugezahlf . Damit

st nun Vorsorge getroffen , daß die über 200 An.

ſestellten eine aàusreichende Alfersversorgung

5. Mit Verordnung vom 5. 10. 1949 ( VBl. S. 62

ist mit Wirkung vom 1. 6. 1950 eine neue von

Kirchenarchivar Erbacher ausgearbeifefe Archiv .

und Registrafurordnung eingeführf worden . Dis

bisherigen Erfahrungen mit dieser Neuordnung
nd günsfig

Stafistisches zur Seelenzahl der Landeskirche .

Nachdem am 13. 9. 1050 in Nord - und Süd-

daden eine gleichmäßige , die Konfessionsan .

gaben nachweisende Volkszäl
— staftgefun

den haf , kann hier ein vergleichender Ueber

lick über die Zunahme der und

er Seelenzahl unserer Landeskirche gegenüber
er Volkszählung vom 16 6. 1933 und 17. 5

539 gegeben werden . Die W ohnb evölkerung
in Baden befrug àm 16. 6. 1933 2412 951 , àm

17. 5. 1930 2 457 323 und àm 13. 9. 1950 147252
dbaden und 1 3380 in S5dbaclet

Von dieser Wohnbevölkerung gehör
am 13. 9. 1950 der en Landes .

1 àn 1065 482 37,0 , der römisch - Katho -

lischen Kirche 1 654 471 58,85 , während 91 100

Bewohner = 3,26 zu sonstigen Religionsge -
meinschaften gehören oder bekennfnislos sind

Unsere Landeskirche zählte nach der Volkszäh

lung Vvom 1“ . 6. 1933 920 788 Seelen 38,2 der

ch der vom 17 . 5

n 38,1
.

Die Seelenzahl hat

also zugenommen gegen Wer 1939 um 120 330

Uale Anteil ist gesunken von 38,19

X . Verhältnis zwischen Staat und Kirche .

Staatskirchenrecht .

1. Nach dem Bonner Grundgeseiz ( GG) vom

23. 5. 1949 ist die Kulfurpolifik grundsäfzlich

Sache der Länder . In den S des

I. Abschn . des GG sind àber doch einige Bestfim -

mungen enthalfen , die für Er⸗ d Schule

von Bedeufung sind . In Art. 68, der sich mif

Ehe und Familie , Mufter und Kind, befaßhf , findet

das Elfernrecht eine Anerkennung , wenn dies

duch nur zaghaft
t geschiehf , ähnlich wie in

Arf . 120 Weimarer Verfassung . Es heißbf in Arf . 6

Abschn . 2 : Pflege und Erziehung der Kinder sind

das natürliche Rechf der Eltern und die zuvör -

erst ihnen obliegende Pflicht . Ueber ihre Be -

lätigung wacht die staafliche Gemeinschaft . “

Aus dem Umstand , daß diese Aussage sich im

Zusammenhang mit familienrechflichen Besfim .

mungen findet , ist sogar hergeleitet worden , dab

sie sich nur auf auperschulische Beziehungen er —

streckt , eine Auffassung , der nicht beigefreten
werden kann .

Der Art . 7 GG , der für das Schulwesen und

den Religionsunferrichf Richflinien aufsfellt , be -

stimmt , daß das gesamte Schulwesen unter der

Aufsicht des Staafes steht . Wenn man bedenkt ,

daß diese Aufsichf sich nichf nur darauf azu er -

strecken haf , daß die vorhandenen Gesetze ein -

gehalfen werden , sondern , wie dies die hert -

schende Meinung isf , ein Bestimmungsrecht über

den C

gen , ü

fabt ,

an de

den R

ziehur
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vatvo

Unter

gische
wiede

auf A.

als C

Welte

und e

der G

lich, i

gesch

In

der 1
marel

teile

alle

RAutike

Verhe

behol

gesa9
ꝛiehu

tung
und

letafli

gen
die 0

mente
die R

Volk

ist de

ten 2

Wort

seine

eine

Staaf

einen

Wein

2.

tomb .

und

Seits

treun


	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34

